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306 Konſ . d. Kunſtdenkm. Gen . ⸗Wittw . u. Brandkaſſe .

13 . Konſervatoren der inländiſchen Kunſt -
denkmale und Alterthümer .

Dieſelben haben die Obliegenheit , möglichſt genaue Kenntniß von dem

Daſein und dem Zuſtande der im Großherzogthum befindlichen Kunſt
denkmale und Alterthümer zu ſammeln , deren Erhaltung zu fördern , und

intereſſante käufliche Fahrniſſe dieſer Art , ſo weit thunlich , für die vom

Staat angelegte , zur Zeit mit der Großh . Alterthumshalle verbundene

Sammlung von inländiſchen Kunſtdenkmalen und Alterthümern zu
erwerben .

Es beſorgt :
die Leitung in Beaufſichtigung der Alterthümer und der damit ver —

einigten Sammlungen :

Dr . Ernſt Wagner , Geh. Hofrath , Oberſchulrath , ſ. o.

die Fürſorge für die öffentlichen Baudenkmale des Landes :

Guſtav Kachel , Profeſſor , ſ. u.

14 . General- Wittwen- und Brandkaſſe .

Die im Jahr 1810 gegründete und unter den Schutz der Verfaſſung

geſtellte General - Wittwenkaſſe für die Hof- und Zivil - Staats⸗

diener iſt eine von der Staatskaſſe getrennte geſellſchaftliche Anſtalt , wel —

cher die berechtigten Diener beizutreten verpflichtet ſind und deren Fonds

aus den vorher in einzelnen Landestheilen beſtandenen Wittwenkaſſen ,

einer Staatsdotation und den Gratialquartalien beſteht .

Die Mitglieder entrichten Rezeptions - und Meliorationstaxen und

Jahresbeiträge , wogegen die Wittwen und Kinder derſelben Beneſizien

und Penſionen empfangen .
Die Rechnung führt ein Generalkaſſier , die Verwaltung ein aus

Lokal⸗Staatsdienern zuſammengeſetzter Verwaltungsrath .

Ueber die Verpflichtung und Fähigkeit zur Theilnahme an der Kaſſe

entſcheidet in letzter Inſtanz der Verwaltungs - Gerichtshof ; zur Entſchei —

dung im Vorverfahren iſt der Verwaltungsrath der Anſtalt zuſtändig .

Die Feuerverſicherungs - Anſtalt für Gebäude iſt eine ſchon im

vorigen Jahrhundert in einzelnen Landestheilen gegründete , ſpäter auf
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das ganze Land ausgedehnte Staatsanſtalt mit Zwangspflicht aller Ge⸗
bäudebeſitzer zur Theilnahme und mit dem Grundſatz der Gegenſeitigkeit
aller Mitglieder und der Vergütung von ½ des Schadens nebſt der Ver⸗
pflichtung zum Wiederaufbau der durch Feuer zerſtörten Gebäude . Letz⸗
tere werden nach ihrem mittleren Bauwerth unter gleichmäßiger Berück —

ſichttgung des Kaufwerths eingeſchätzt und die Mittel zur Bezahlung der

Brandentſchädigungen und des ſonſtigen Aufwandes durch Umlagen nach
gleichem Umlagefuß , jedoch in der Weiſe aufgebracht , daß die Gebäude
eines Ortes , in welchem Brandfälle vorkommen , deren Geſammtentſchä—
digungsbetrag beſtimmte Theile des Geſammtverſicherungsanſchlags des
Ortes überſteigt , mit höheren Umlagen nach vier Klaſſen beigezogen
werden.

Die Aufſichtsbehörde bildet unter dem Namen Verwaltungsrath eine
landesherrliche Kommiſſion unter dem Vorſitz eines Mitgliedes des Großh .
Miniſteriums des Innern .

Verwaltungsrath .

Vorſtand : Ludwig Cron , Geh. Rath II . Kl. , ſ. o.
Mitglieder : Anton Walli , Geh . Rath II . Kl. , ſ. o.

Eugen v. Seyfried , Geh . Rath II . Kl. , ſ. o.
Sekretär : Karl Auguſt Roſenfeldt .

1 Regiſtraturaſſiſtent , 1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Bauſchätzungs⸗Kontroleur .

General - Wittwen - und Brandkaſſe .

Generalkaſſier : Wilhelm Goll .

Kontroleur : e 8918

Buchhalter : Julius Karlein .

1 Aſſiſtent , 1 Dekopiſt , 1 Kanzleidiener .

15. Brüfungskommiſſion für einjährige
Freiwillige in Karlsruhe .

Die Prüfungskommiſſion für einjährige Freiwillige iſt wie folgt zu—
ſammengeſetzt :
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